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§ 65 BPSfVO

BPSfVO - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)FuUr jede Seilfahrtanlage in seigeren Schachten, die zur regelmafiigen Seilfahrt des Gberwiegenden Teiles der
Untertagebelegschaft bestimmt ist, muR mindestens ein Ersatzfordergestell oder Ersatzférdergefall und, soweit
Gegengewichte verwendet werden, auch ein Ersatzgegengewicht vorhanden sein. Bei Forderanlagen mit
Treibscheibe missen zwei Ersatzférdergestelle oder Ersatzférdergefalle vorratig gehalten werden.

2. (2)FUir mehrere Seilfahrtanlagen in seigeren Schachten mit gleichen Férdergestellen, Fordergefallen oder
Gegengewichten mussen die in Abs. 1 vorgeschriebenen Ersatz-Anlagenteile nur einmal vorhanden sein, wenn
die Seilfahrtanlagen sich in demselben Schacht oder in Schachten, die unter Tage miteinander verbunden sind,
befinden.

3. (3)Auf Seilfahrtanlagen, deren Anschlagpunkte durch Stollen erreichbar sind, sowie auf Seilfahrtanlagen in
Schragschachten und auf Schragaufztgen finden die Vorschriften des Abs. 1 soweit Anwendung, als dies die
Sicherheit der Fahrenden erfordert.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 65 BPSfVO
	BPSfVO - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


